
186 B. Gesetzliche Bestimmungen

sellschaftlicher Kollektive und gesellschaftlicher Organisationen mit. Die 
Konflikt- und Schiedskommissionen nehmen im Kampf der sozialistischen 
Gesellschaft um die Einhaltung des Rechts, für die Verhütung von Straf
taten und die gesellschaftliche Erziehung von Gesetzesverletzern wichtige 
Aufgaben der Rechtspflege wahr und sind in ihrer Tätigkeit allseitig zu 
unterstützen.

Artikel 7
Garantien der Gerechtigkeit und der Gesetzlichkeit 

in der Strafrechtspreehung

Die sozialistische Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit in der Strafrechtspre
chung werden garantiert durch
— die demokratische Wahl und die Unabhängigkeit der Richter, die in 

ihrer Rechtsprechung nur der Verfassung und dem Gesetz unterworfen 
und der Volksvertretung für die Erfüllung der mit ihrer Wahl über
nommenen Verpflichtungen verantwortlich sind;

— die Leitung der Rechtsprechung allein durch das gewählte übergeord
nete Gericht;

— die demokratische Mitwirkung der Bürger in der Rechtsprechung;
— die demokratische Kontrolle der Rechtsprechung durch die Öffentlich

keit und durch die Volksvertretungen, die für die gesamte Republik 
von der Volkskammer und dem Staatsrat der Deutschen Demokrati
schen Republik ausgeübt wird.

Artikel 8
Grundsätze für den Geltungsbereich der Strafgesetze

Der Geltungsbereich der Strafgesetze wird durch das Staatsgebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik, ihre Souveränität, durch die Bin
dung der Bürger der Deutschen Demokratischen Republik an die Gesetze 
ihres Staates, durch die völkerrechtliche Pflicht zur Erhaltung und Festi
gung des Friedens sowie durch die in internationalen Vereinbarungen 
festgelegten Verpflichtungen bestimmt.

2. Kapitel

Voraussetzungen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

1. Abschnitt 

Straftaten und Verfehlungen

§ 1
(1) Straftaten sind schuldhaft begangene gesellschaftswidrige oder ge

sellschaftsgefährliche Handlungen (Tun oder Unterlassen), die nach dem 
Gesetz als Vergehen oder Verbrechen strafrechtliche Verantwortlichkeit 
begründen.


